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Berechnung Eigenbeteiligung der Kader-Athleten – gültig ab 01.01.2023 
 
Die Eigenbeteiligung der Athleten bleibt in Augen des Comité Judo der FLAM eine essenzielle Komponente 
eines ausgeglichenen Budgets. In dem Bemühen um eine bessere Aufteilung dieser Eigenbeteiligung wurde 
das vorherige Konzept überarbeitet.  
 

Die Leitgedanken des neuen Konzepts sind: 
 In der Jugend (bis U18) sind die Unterschiede zwischen den Athleten noch nicht so groß und die 

Kaderzugehörigkeit sollte nicht ausschlaggebend sein, welche Summen bezahlt werden müssen.  
 Bei den Erwachsenen sollen Sportler im A-Kader (in Ausnahmefällen auch B-Kader) die Möglichkeit 

behalten, an größeren Events wie OTCs teilzunehmen. Dies ist finanziell für die FLAM Judo nur tragbar, 
wenn eine höhere Eigenbeteiligung bezahlt wird. 

 Hohe Summen für einzelne Maßnahmen sollen vermieden werden. Insbesondere teure Maßnahmen 
wie z.B. European Cups sollen eine Belohnung und dementsprechend nicht zu teuer sein. EM und WM-
Teilnahme sowie die Teilnahme an „Spielen“ sind kostenlos. 

 Die Gesamtkosten pro Jahr werden gedeckelt. Dadurch werden die Kosten für die Familien besser 
planbar und Athleten, die an vielen Maßnahmen teilnehmen, werden „belohnt“, da sie ab einem 
bestimmten Moment keine Eigenbeteiligung mehr bezahlen müssen. 

 Um Familien zu entlasten, bei denen mehrere Kinder im Nationalkader sind, wird der Gesamtkosten-
Deckel entsprechend angepasst. 

Konkret wurden folgende Punkte vom Comité Judo festgehalten: 
 
Alle Athleten, unabhängig von Alter oder Kader 
1. Maßnahmen ohne Übernachtung: keine Eigenbeteiligung (Fahrtkosten werden nicht rückerstattet) 
2. Europa-, Weltmeisterschaft oder „Spiele“ (z.B. EYOF, JPEE, Olympia): keine Eigenbeteiligung 
3. Maximal 350 € pro Maßnahme  
4. Wenn folgende Beträge erreicht sind, müssen in dem Jahr keine Eigenbeteiligungen mehr für dieses 

Kind bezahlt werden. („erstes Kind“ bezieht sich auf das Kind mit der höchsten Eigenbeteiligung) 
o 2100 € für das erste Kind einer Familie, das im Nationalkader ist. 
o 1400 € für das zweite Kind einer Familie, das im Nationalkader ist. 
o 700 € für jedes weitere Kind einer Familie, das im Nationalkader ist. 

Ausnahmen zu Punkten 3. und 4. Sind bei ungewöhnlich aufwändigen und teuren Maßnahmen wie zum 
Beispiel einem mehrwöchigen Lehrgang in Japan möglich. 
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Athleten U18/U15/U13 (von Sascha Herkenrath betreut) 
 Maßnahmen mit Übernachtung (außer European Cups): 60% Eigenbeteiligung (unabhängig von Kader) 
 European Cups (mit oder ohne Lehrgang): 60% Eigenbeteiligung, maximal 280 €  

o Nimmt der Athlet nur am Lehrgang eines European Cup teilgenommen, gilt die übliche 
Regelung von 60% Eigenbeteiligung, aber maximal 200 €. 

 
Athleten U21/+21 (von Jasper Huitsing betreut) 
Maßnahmen mit Übernachtung: Eigenbeteiligung nach Kaderzugehörigkeit  

 Elite-Sportsektion der Luxemburger Armee: keine Eigenbeteiligung 
 COSL-Kader:  

o So lange das eigene COSL-Budget die Maßnahmen (100%) finanziert: keine Eigenbeteiligung 
o Danach: 20 % Eigenbeteiligung 

 A-Kader: 40 % Eigenbeteiligung 
 Alle anderen Athleten: 60 % Eigenbeteiligung 

 

Unterstützung für einkommensschwache Familien 
Die FLAM Judo orientiert sich bei dieser Unterstützung an den Richtwerten der „subvention pour ménage à 
faible revenu“. Dabei gilt: 

 Catégorie 1: 25 % Ermäßigung auf allen Eigenbeteiligungen und auf dem jährlichen Maximalbetrag.  
 Catégorie 2: 50 % Ermäßigung auf allen Eigenbeteiligungen und auf dem jährlichen Maximalbetrag. 
 Catégorie 3: 75 % Ermäßigung auf allen Eigenbeteiligungen und auf dem jährlichen Maximalbetrag. 
 Catégorie 4&5: Keine Eigenbeteiligung zu bezahlen. 

 

Auf der nächsten Seite ist eine Tabelle mit den Werten (Index 877,01) zu finden. 

Mehr Informationen: 

 https://cepas.public.lu/fr/aides_financieres/menage-faible-revenu.html 
 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/08/29/a797/jo  

 

Die genaue Prozedur zu den benötigten Nachweisen kann beim Technischen Direktor 
(wolfgang.amoussou@judo.lu) oder dem Vize-Präsident Finanzen (denis.barboni@judo.lu) angefragt 
werden. 

Selbstverständlich werden solche Anfragen höchst vertraulich behandelt. 
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Quelle: https://cepas.public.lu/dam-assets/fr/publications/documents/aides-financieres/bareme-2022-
2023docx.pdf  

 

 


